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16.07.2008
Ref. 37 

Ergebnisprotokoll
zur 2. Sitzung des FILET- Begleitausschusses am 25.06.2008 in Erfurt
Vorsitz:
Herr Dühring (Verwaltungsbehörde; VB)
Uhrzeit:
13.00 – 17.00 Uhr

Ort:
TMLNU, Raum B 208
Teilnehmer:
siehe Anlage 1
Anlagen:
wegen des Dateiumfangs beschränkt sich die Versendung per e-Mail auf die Protokolle und Anwesenheitsliste. Die verwendeten Präsentationen werden auf Anfrage versandt bzw. sind im Internet einsehbar unter: http://www.thueringen.de/de/tmlnu/themen/lawi/entwplan07-13/umsetzung/bga/content.html
Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Mitglieder des Begleitausschusses und stellt die Beschlussfähigkeit des Begleitausschusses fest. 
Die Vertreter von acht Interessengruppen sind anwesend, die stimmberechtigten Sprecher sind benannt. Insgesamt verfügt dieser Begleitausschuss damit über 17 Stimmen. 
[Hinweis: gemäß Art. 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung (GO) hat der BGA 9 stimmberechtigte Interessengruppen. Die Stimmen der Ministerien und der Verwaltungsbehörde entsprechen der Gesamtzahl der Interessengruppen. Damit ergeben sich theoretisch 18 mögliche Stimmen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten davon mindestens vier Interessengruppen anwesend sind, d.h. mindestens 9  Stimmberechtigte und davon mindestens vier Interessengruppen. Im 2. BGA waren 8 Interessengruppen vertreten, demzufolge verfügte dieser BGA insgesamt über 17 Stimmen.]
Mit Bezug auf den im Vorfeld der Begleitausschusssitzung schriftlich geäußerten Dissens in der Interessengruppe „Landwirtschaft“, was deren Sprecher anbelangt, wird das TMLNU zwecks Lösungsfindung zu einer gesonderten Besprechung einladen.

Anschließend bestätigt der Ausschuss die Tagesordnung. Auf Anregung der Interessengruppen werden zukünftig die Themen der Tagesordnung einen Hinweis enthalten, aus dem die Ausschussmitglieder ersehen können, ob hierzu ein formaler Beschluss gefasst werden soll. (Hinweis: aus Art. 78 der ELER-VO und der inhaltsgleichen Formulierung in § 3 der GO lassen sich die Themen ableiten, zu denen formal ein Beschluss notwendig ist.)
TOP 1
Bestätigung des Protokolls der 1. Begleitausschusssitzung vom 26.02.2008
Es werden folgende Änderungsvorschläge zum Protokoll der 1. Ausschusssitzung diskutiert und beschlossen: 
· zu TOP 2: Beratung der GO, 2. Spiegelstrich. 
Die Passage „Grundsätzlich kein Beschluss des BGA gegen Land/Bund/EU möglich...“ wird dahingehend geändert, dass „…/Bund/EU“…gestrichen werden, da der Bund und die Europäische Kommission im Begleitausschuss lediglich eine beratende Funktion innehaben.
· zu TOP 4 S. 3 Diskussion, letzter Satz
Der Satz „Der GSTB lehnt eine Aufnahme der Breitbandförderung in die Förderinitiative (FILET) ab.“ wird durch den Satz „Der GStB unterstützt die Initiativen zur Breitbandförderung.“ ersetzt.
Einen Tag vor der Begleitausschusssitzung hat der DGB in Ergänzung zum TOP 2 der Geschäftsordnung folgende Anmerkung übersandt: „Der DGB Thüringen begrüßt die Einrichtung von Stimmrechten zur Fortentwicklung der Partnerschaft, gleichzeitig lehnt der DGB die Bildung von zufällig zusammengefassten Interessengruppen mit Sprechermodell ab. Die Stimmverteilung sollte sich an der ELER-VO orientieren, die zwischen den öffentlichen Körperschaften; den Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie den Nichtregierungsorganisationen unterscheidet.“ 
Der Vorsitzende verweist hierzu auf den Charakter des Protokolls als Ergebnisprotokoll und darauf, dass in Folge dessen der Diskussionsverlauf zu den Stimmrechten im Protokoll nicht wiedergegeben wurde. Er bietet an, die Anmerkung in dem Protokoll der 2. Ausschusssitzung zu dokumentieren.
Beschluss: 
Der Begleitausschuss bestätigt einvernehmlich das Protokoll der ersten Ausschusssitzung mit den o. g. Änderungen. 
TOP 2
Bericht zur laufenden Bewertung (Präsentation)
Herr Dr. Horlitz (entera Umweltplanung) stellt das Bewertungskonzept, dessen Ziele und Inhalte vor und erläutert den Zusammenhang zwischen Bewertung und Begleitung einschließlich der Berichtspflichten (vgl. Homepage TMLNU Vortrag: TOP 2 Bericht zur laufenden Bewertung.ppt). Der Bericht über die laufende Bewertung lag den Ausschussmitgliedern bereits als Tagungsunterlage vor. In diesem wird das Bewertungskonzept beschrieben. Ausgehend von den Vorgaben der EU und der „landesspezifischen Verfeinerung“ (v. a. Indikatorenvorschläge) wurde zunächst das Grobkonzept erstellt und zu einem detaillierten Feinkonzept, bestehend aus Maßnahmemappen, weiterentwickelt. Die Maßnahmemappen wurden für jeden einzelnen Maßnahmecode angelegt und befinden sich in ständiger Weiterentwicklung, dienen gewissermaßen als Kommunikationsmittel zwischen Fachreferaten und Evaluatoren. Eine Zusammenfassung des Berichtes ist im Jahresbericht (vgl. TOP 3) enthalten. 
Während das Jahr 2007 als Strukturierungsphase zu charakterisieren ist, wird 2008 in eine Beobachtungsphase eingetreten und 2009 mit der Analyse begonnen werden. Verdichtete Ergebnisse sind dann mit dem Halbzeitbericht 2010 vorzulegen. 

Diskussion: 

Es folgt eine Diskussion zu den Themen „KULAP 2007“, „Flächenversiegelung/ Biodiversität“, „Zusammensetzung der Regionalen LEADER-Aktionsgruppen“ sowie „Zuständigkeiten des EFRE“. 
Beschluss: 

Der Begleitausschuss nimmt den Bericht zur laufenden Bewertung der FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) einvernehmlich zur Kenntnis.
TOP 3
Jährlicher Zwischenbericht (Präsentation) 
Herr Einicke (Verwaltungsbehörde) erklärt die Berichtspflichten der Verwaltungsbehörde gegenüber der Europäischen Kommission und die Mitwirkungsrolle des Begleitausschusses. Der jährliche Zwischenbericht besteht aus einem Textteil und den Monitoringtabellen (vgl. Homepage TMLNU Vortrag: TOP 3 Jahresbericht 2007II.ppt). 
Diskussion: 
Der Vorsitzende mahnt eingangs der Diskussion an, sich im Begleitausschuss auf die Themen zu konzentrieren, für die dieses Gremium zuständig ist. Um künftig vorab einschätzen zu können, ob in dem Begleitausschuss bestimmte, von den Interessengruppen vorgeschlagene Themen für den Begleitausschuss geeignet sind, unterbreitet der Vorsitzende das Angebot, die Themen rechtzeitig vor den Sitzungen zu benennen. Falls die Themen nicht in den Begleitausschuss gehören, würden dann ggf. Ansprechpartner benannt. 
(Hinweis: im Übrigen gilt die GO, Artikel 4, Absatz 2). 
Zu den Maßnahmen „Erstaufforstung“ oder „Waldumweltmaßnahmen“ wurde von Seiten der Interessengruppe Forst und Jagd angemerkt, dass hier im jährlichen Zwischenbericht keine Zahlen im finanziellen Ansatz enthalten sind, und die Bitte geäußert, dem Protokoll eine kurze Erläuterung beizufügen. 
(Antwort: Die Darstellung der Indikatoren im Bericht entspricht genau den Indikatortabellen des Entwicklungsprogramms. Diese Tabellen bzw. Indikatoren sind je nach Maßnahme sehr unterschiedlich und müssen immer im Zusammenhang mit den Monitoringtabellen gesehen werden. In der Exceldatei mit den so genannten Outputindikatoren ist zu jeder FILET-Maßnahme immer auch eine Darstellung der öffentlichen Ausgaben enthalten.)
Es wurde festgestellt, dass eine Darstellung der jährlichen Planzahlen im vorgegebenen Berichtsraster der Europäischen Kommission nicht vorgesehen ist. 
Frau Sauvaget (Europäische Kommission) begrüßt die Aufnahme der Kurzfassung des Bewertungsberichtes in den Jahresbericht und die ausführliche Darstellung der Vereinbarkeit mit den Gemeinschaftspolitiken. Auch entspricht die vollständige Darstellung der obligatorischen und zusätzlichen Indikatoren und Zielvorgaben unabhängig, ob Fördermittel bereits geflossen sind, dem Ansinnen der Europäischen Kommission. 
Beschluss: 

Der BGA billigt den Jahresbericht 2007 zur FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET).

(Zustimmung: 15; Stimmenthaltungen: 2; Ablehnungen: keine)
TOP 4
Auswahlkriterien
Anknüpfend an die Ausführungen in der ersten Begleitausschusssitzung erläutert Herr Einicke (Verwaltungsbehörde) den Arbeitsstand und das weitere Vorgehen bei der Aufstellung der Auswahlkriterien. Die den Ausschussmitgliedern vorgelegte Tischvorlage stellt die Basis für die weitere Bearbeitung dar. Es ist vorgesehen, diese Fassung im Nachgang der Ausschusssitzung entsprechend zu überarbeiten und diese dann mit den Fachreferaten abzustimmen. Nach Abschluss der Überarbeitungen werden die Auswahlkriterien von der Verwaltungsbehörde festgelegt, den Mitgliedern des Begleitausschusses zugesendet und zwecks Information der potentiellen Begünstigten veröffentlicht.
Diskussion: 
Frau Sauvaget (Europäische Kommission) führt zu den Auswahlkriterien aus, dass diese von der Kommission nicht juristisch geprüft werden, sich die Verpflichtung zur Benennung jedoch aus der ELER- Verordnung ergibt. Es gehe darum, Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Gegenüber der Fassung vom Februar zeigt sich in der ausgereichten Vorlage ein deutlicher Fortschritt, dennoch ist diese „noch nicht perfekt“. Echte Auswahlkriterien sind dabei wichtig, Förderfähigkeitskriterien dürfen nicht herangezogen werden. Die Kriterien sollten weiter verbessert werden.

Im Einzelnen werden folgende Punkte seitens der Kommissionsvertreterin und des Vertreters des Bundes sowie der Interessengruppen angesprochen und erörtert: 
· Das bezüglich der Ausgleichszulage (Code 212) genannte Kriterium „Lage der Fläche in der Förderkulisse“ ist eine Fördervoraussetzung.
· Bezüglich der Maßnahme „Vermarktung von Holz“ (Code 123) wird die Streichung des ersten Tirets vorgeschlagen. Für den Begriff „Kleinprivatwald“ wird eine klare Definition gewünscht. 
· Das bezüglich der Maßnahme „Agrarinvestitionsförderungsprogramm“ (Code 121) dargestellte Betriebsrating wird hinterfragt. Dazu erläutert Herr Groß (TMLNU): Das Betriebsrating ist eine Fördervoraussetzung. Damit sollen Betriebe aus der Förderung herausgenommen werden, die nicht auf eine Förderung angewiesen sind und jene, welche im Falle einer Förderung den Kapitaldienst nicht leisten können. Die Kriterien sind einheitlich für alle Betriebe, sie wurden durch die TLL veröffentlicht. 

· Befürchtet wird bei den  Auswahlkriterien bezüglich der Bildungsmaßnahmen (Code 111, 331) ein Ausschluss landwirtschaftlicher Arbeitnehmer. Die Reihenfolge der einzelnen Spiegelstriche impliziert eine Prioritätensetzung. 
· Es wird vorgeschlagen die Querschnittsziele „Gender Mainstreaming“ und „Nachhaltige Entwicklung“ im Punkt 2.1, allgemeine inhaltliche Kriterien, zu ergänzen. 
· Ebenso wird die Ergänzung der allgemeinen Kriterien um das Oberziel „Schaffung sicherer und dauerhafter Arbeitsplätze“ vorgeschlagen. 
Diskutiert wird die Vorgehensweise bei Maßnahmen, die im Rahmen des Schwerpunktes 4 mit LEADER-Mitteln finanziert werden. Denkbar wäre, dass Projekte, die mit LEADER-Mitteln finanziert werden, nicht anhand der Auswahlkriterien der in den Schwerpunkten 1 bis 3 implementierten Maßnahmen bewertet werden, sondern, dass die jeweilige Entwicklungsstrategie der Regionalen LEADER-Aktionsgruppe der Maßstab für die Projektauswahl ist. In diesem Fall sollte in der Übersicht im Schwerpunkt 4 formuliert werden: „Insofern gelten die übrigen Auswahlkriterien nicht“. Hierzu ist die Diskussion im TMLNU noch nicht abgeschlossen.
Das TMLNU wird die Hinweise der Europäischen Kommission, des Bundes und der Interessengruppen prüfen und für die weitere Bearbeitung nutzen

Beschluss: 

Der BGA billigt die weitere Vorgehensweise.  

(Zustimmung: 14; Stimmenthaltungen: 3; Ablehnungen: keine)
TOP 5
FILET-Programmänderungen
Der Vorsitzende verweist auf die Ausführungen aus der ersten Begleitausschusssitzung, mit denen über die Maßnahmen „Energieberatung“, „Nahwärmenetze“ und „Breitbandförderung“ informiert wurde. 
Die Maßnahme „Inanspruchnahme von land- u. forstwirtschaftlichen Beratungsdiensten“ 
(Code 114) wird im Rahmen der Änderung der Nationalen Rahmenregelung erweitert um den Förderbestandteil „Beratungsleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz“. Durch den in FILET verankerten Verweis auf die Inhalte der Nationalen Rahmenreglung ist hierfür quasi ein Anpassungsautomatismus gegeben. Der Begleitausschuss hatte seine grundsätzliche Zustimmung bereits in der letzten Sitzung erteilt.

Für die Maßnahmen „Breitbandförderung“ und „Nahwärmenetze“ ist kurzfristig keine Aufnahme in FILET vorgesehen. Die Details hierzu erläuterte Herr Dr. Lötsch (TMLNU). Eine ausführliche Information ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 

Diskussion: 

Die Bedeutung der Breitbandverfügbarkeit für den ländlichen Raum im Hinblick auf dessen Attraktivität, die Bildung, Jugend und betriebliche Zwecke wird dargestellt. In diesem Zusammenhang ist es zu bedauern, dass das Bundestelekommunikationsgesetz für die Telekom diese Aufgabe nicht mehr als Grundleistungen vorsieht. 
Beschluss: 

Der Begleitausschuss nimmt die Ausführungen des TMLNU zum Sachstand bezüglich von Programmänderungen zur Kenntnis.
TOP 6
Sonstiges

Transparenzinitiative 

Frau Gloge (Verwaltungsbehörde) unterrichtet das Gremium über den aktuellen Sachstand bei der Umsetzung der EU-Transparenzinitiative im Agrarbereich anhand einer Präsentation (vgl. Homepage TMLNU Vortrag: TOP 6 Transparenzinitiative.ppt). Grundlage der Veröffentlichungspflicht ist die EG-Verordnung Nr. 259/2008. Die betroffenen Daten – Name, Ort und Auszahlungssumme werden jeweils für 2 Jahre veröffentlicht und anschließend gelöscht. Der Zeitpunkt für die erste Veröffentlichung ist vom notwendigen Gesetzgebungsverfahren in Deutschland abhängig (Hinweis: das Gesetzgebungsverfahren wird voraussichtlich erst im IV. Quartal abgeschlossen sein.) 
Für die Einspeisung der Daten sind die Zahlstellen verantwortlich. Die Empfänger sind über die Veröffentlichung zuinformieren.
Diskussion: 

In der Diskussion wurde die Ergänzung der Daten beispielsweise um einen Flächenbezug (ha), Tierbestand und die Anzahl der Beschäftigten thematisiert. Seitens des Bundes wurde erläutert, dass sich die Länder nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten und man sich für die gemeinsame zentrale Datenbank darauf verständigt hat, die Forderungen der EU „1:1“ umzusetzen. Darüber hinaus könnte jedes Land für sich eine eigene, differenziertere Darstellung vorsehen. 
Health Check

Das Thema wurde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr behandelt. 
Künftige Durchführung der Begleitausschusssitzungen
Die Verwaltungsbehörde schlägt als regelmäßigen Termin für die Sitzung den Mai/Juni d. J. vor. D.h. der Zeitraum vor der Übersendung des Jahresberichtes an die Europäische Kommission. 
Als nächster Termin für die Durchführung einer Begleitausschusssitzung wird der 10. Juni 2009 benannt. Unbenommen davon besteht gemäß der GO die Möglichkeit, bei Erfordernis den Begleitausschuss einzuberufen. 

Des Weiteren wird vorgeschlagen, zu dem Termin ein Leitthema zu benennen und die Sitzung als Ganztagsveranstaltung durchzuführen. Von den Begleitausschussmitgliedern wurde dieser Vorschlag begrüßt.
gez. Dr. Bettina Greb

gez. Wilm Dühring
Protokoll

Vorsitz

TMLNU, Ref. 225 








Anlage 2
Informationen zur Förderung von Breitbandförderung und Nahwärmenetzen 

Die Breitbandförderung und die Förderung der Einspeisung von Bioenergie in Nahwärmenetze ist inzwischen in der GAK ausformuliert worden. Bei der Installation von Nahwärmenetzen in den Gemeinden sind diese allerdings zur Erhebung eines Beitrages verpflichtet (Satzungszwang). Möglich ist auch die Errichtung der Netze durch private Investoren, allerdings bei geringeren Fördersätzen. Förderfähig (Einspeisung in Nahwärmenetze) ist die Rohrverlegung innerhalb der Gemeinden, nicht jedoch der private Hausanschluss. Auch die Biogasherstellung an sich ist hierbei nicht förderfähig.

Bei der Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume sind ausschließlich die Gemeinden die Zuwendungsempfänger. Gefördert wird eine Gemeinde nur, wenn sie eine fehlende oder unzureichende Breitbandversorgung unter Berücksichtigung von Ausbauabsichten der in Frage kommenden Netzbetreiber nachweist. Der ermittelte und prognostizierte Bedarf an Breitbandanschlüssen muss nachvollziehbar dargestellt werden.

Der erste Schritt sollte darin bestehen, dass die Gemeinde auf Netzbetreiber zugeht und abfragt, ob das zu versorgende Gebiet bereits in der Breitbandausbauplanung des Unternehmens enthalten ist bzw. zu wirtschaftlichen Bedingungen (d.h. ohne besondere Förderung) aufgenommen werden kann. Gleichzeitig dazu sollte die Bedarfsermittlung in Angriff genommen werden, indem Unternehmen (gewerbliche Nutzer) und Bürger (Privatnutzer) aufgefordert werden, ihr Interesse an einem Breitbandanschluss kund zu tun. Dabei sollte auch ermittelt werden, zu welchen Bedingungen (einmalige und laufende Kosten für den Endnutzer) die potenziellen Kunden das Angebot akzeptieren würden. Praktisch kann diese Bedarfserhebung z.B. durch Bekanntmachung im Amtsblatt und auf der Internetseite der Gemeinde, durch Anschreiben aller Unternehmen und Haushalte, Auslegen von Listen sowie Durchführung von Bürgerversammlungen erfolgen. Die Ergebnisse und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind bei Antragstellung vorzulegen. Der Netzbetreiber ist durch ein offenes und transparentes Auswahlverfahren zu ermitteln. Zur Sicherstellung von Transparenz, Anbieter- und Technologieneutralität hat die Gemeinde eine Veröffentlichung zumindest im Amtsblatt sowie im Internetangebot der Gemeinde unter Spezifizierung der technischen Anforderungen des Projektes durchzuführen. Die Untergrenze für eine Grundversorgung der Privatnutzer muss mindestens 1 Mbit/s Downstream betragen. Den Zuschlag erhält derjenige Anbieter, der bei gleichen technischen Spezifikationen das niedrigste Angebot abgegeben hat. 

Gefördert wird nur eine Breitbandinfrastruktur, die einen offenen Zugang auf Vorleistungsebene ermöglicht. Hierdurch sollen bei der Investition schon die technischen Voraussetzungen für den Zugang auf Vorleistungsebene geschaffen und damit ein Wettbewerb von anderen Netzbetreibern oder Dienstanbietern ermöglicht werden. 

Ausnahmen:

Um in Einzelfällen bei unverhältnismäßigen Mehrkosten über eine Möglichkeit zur Begrenzung der Beihilfenhöhe zu verfügen, wurde als Ausnahmeregelung vorgesehen, dass auf die Herstellung des offenen Zugangs auf Vorleistungsebene verzichtet werden kann aufgrund von technologischen Restriktionen bzw. wenn dies die Investitionskosten mindestens 50% verteuern würde.

Wegen der räumlichen Begrenztheit und fehlender Fachkenntnisse werden nur in Ausnahmefällen Gemeinden selbst als Bauträger oder Betreiber eines Breitbandnetzes auftreten. Falls jedoch eine Ausschreibung erfolglos bleibt oder die Realisierung der Investition durch einen privaten Anbieter einen höheren Zuschuss erfordert als bei Realisierung durch den Zuwendungsempfänger, kann die Gemeinde die Investitionen selbst durchführen. Die Gemeinde hat das Vergaberecht zu beachten. In diesen Ausnahmefällen werden die Gemeinden auch nicht selbst zum Anbieter der eigentlichen Breitbanddienste, zumal sie nicht über entsprechende Lizenzen verfügen, sondern die Infrastruktur zur Nutzung gegen Zahlung eines angemessenen Entgelts durch TK - Unternehmen bereit stellen. Um den Wettbewerb nicht zu verzerren, sollten mehrere Anbieter die Infrastruktur parallel nutzen können, damit die Endkunden unter verschiedenen Angeboten auswählen können. Wenn im Ausnahmefall kein offener Zugang auf Vorleistungsebene vorhanden ist, ist die Nutzung in einem offenen und transparenten Verfahren zu vergeben. Die Gemeinde hat das Vergaberecht zu beachten.

Fördersatz: Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt mindestens 40% an den zuwendungsfähigen Kosten.

Hinsichtlich der Breitbandförderung ist die Aufnahme eines neuen Teiles B „Förderung von schnellen Internetverbindungen im ländlichen Raum“ in die GAK (ILE-Maßnahmen), befristet für drei Jahre vorgesehen. Die Genehmigung der EU-KOM hierfür wird für Juli 2008 erwartet. Thüringen hätte dann einschließlich Kofinanzierung im Jahr 883.000 € zur Verfügung. 

Gefördert werden dabei ausschließlich Investitionen, keine Beratung, Studien usw.

Mangelhaft seien allerdings derzeit die Initiativen und Nachfragen vor Ort, bei den Gemeinden; nicht das Angebot an sich.

